
 

Nepal Kinderhilfe e.V. 

 

Zur Vorlage bei Ihrem Finanzamt in Verbindung mit Ihrem Kontoauszug 

 

Vereinfachter Spendennachweis für Zuwendungen bis 200,00 Euro 

Dieser Beleg gilt in Verbindung mit Ihrem Kontoauszug als gültiger Spendennachweis zur 

Vorlage bei Ihrem Finanzamt. 

Die Nepal Kinderhilfe e.V. ist wegen der Förderung der Jugendhilfe durch den 

Freistellungsbescheid des Finanzamtes Viersen, Steuer-Nr. 102/5865/0902, vom 

07.08.2009 nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG von der Körperschaftsteuer und nach § 3 Nr. 6 

GewStG von der Gewerbesteuer befreit. 

Es wird bestätigt, dass die Zuwendung nur zur Förderung der Jugendhilfe verwendet 

wird. 

 

Nepal Kinderhilfe e.V. 

Schmutzersweg 7 

D-41372 Niederkrüchten 

Vorsitzender: Jürgen Richterich 

 

 

Bankverbindung bei der  

 Volksbank Viersen eG,  BLZ 314 602 90, Konto-Nr. 20 12 15 10 15 

 Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG,  BLZ 700 202 70, Konto-Nr. : 6 60 94 24 83 

 

 

 

Mit bestem Dank für Ihre Spende! 

 

Jürgen Richterich 

- Vorsitzender - 

Nepal Kinderhilfe e.V. 


